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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.2009

Norm

KO §1

KO §138

KO §199

KO §210

EO §290c

Rechtssatz

Gutschriften aus der Arbeitnehmerveranlagung für die Jahre vor Konkurserö nung fallen im Abschöpfungsverfahren

nicht in die Abschöpfungsmasse und sind nicht der Treuhänderin zur Verteilung an die Konkursgläubiger zu

überlassen. Vielmehr sind sie einer Nachtragsverteilung iSd § 138 KO zu unterziehen, wenn sie unter Berücksichtigung

des sonstigen Einkommens in der jeweiligen Veranlagungsperiode über dem unpfändbaren Freibetrag liegen.
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